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a) Allgemeine Vertretungsregelung 

b) Vertretungsber.htlgte und besondere 

Verhetingebefugnis 

a) Satzung 

b) Sonstige Rechtsverhältnisse 

a) Tag der Eintragung 

b) Bemerkungen 

 

2 3 4 5 

 

1 a) 

Schützenverein Marienheide e.V. 

b) 

Marienheide 

a) 

Der Vorstand besteht alle vier Personen und vertritt 

a) 

eingetragener Verein 

Satzung vorn 28.04.1951 zuletzt geändert am 18.03.1989 

e) 

28.10,2009 

Wulff 

b) 

Tag der ersten Eintragung: 

25.04.1952 

Dieses Blatt ist zur Fortführung 

auf EDV umgeschrieben worden 

und bei gleichzeitiger Änderung 

der örtlichen Zuständigkeit an die 

Stelle des bisherigen 

Registerblattes VR 415 

Amtsgericht Gummersbach 

getreten. 

Freigegeben am 28.10.2009. 

mehrheitlich. 

b) 

Vorstand: 

Birker Ulrich, Sozialversicherungsangestellter. 

Marienheide 

Vorstand: 

Nies, Hans, Marienheide, 14.11.1944 

Vorstand: 

Theunissen, Wolfgang, Marienheide, "24.11.1946 

Vorstand: 

Slumberg, Manfred, Marienheide, '13.04.1949 

 

2 

 

b) 

Nicht mehr 

 

a) 

14.06.2010 

Odenthal Vorstand: 

Nies, Hans, Marienheide, '14.11.1944 

Nicht mehr 

Vorstand: 

Theunissen, Wolfgang, Marienheide, '24.11.1946 

Bestellt n45 

Vorstand: 

Wothich, Sven, Marienheide, '24.09.1970 

Bestellt als 

Vorstand: 

Müller, Bernd, Marienheide, '08.11.1967 

Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen: 

Vorstand: 

Birker, Ulrich, Marienheide, '18.10.1959 

3 

  

a) 

Die Mitgliederversammlung vorn 24.03.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. 

a) 

06.06.2012 

Haase 

b) 

Beschluss 61.10-12 Sdb. 

Satzungsneufassung 

BL 14-18 Sdb. 

Beweis 12:
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a) 

Nach Änderung in Ergänzung der Eintragung vom 

a) 

Die Mitgliederversammlung vom 25.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Name, 

Zweck, Sitz) und § 5 (Auflösung) beschlossen. 

a) 

21.06.2017 

Wulff 

b) 

Beschluss Blatt 23-25 

Sonderband, 

Wortlaut der Satzung Blatt 27-31 

Sonderhand. 

06.06.2012, 

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein 

gemeinsam. 

b) 

Nicht mehr 

Vorstand: 

Birker, Ulrich, Marienheide, '18.10.1959 

Bestellt als 

Vorstand: 

Wölky, Ines, Marienheide, '31.08.1974 

5 

 

b) 

Nicht mehr 

 

a) 

02.04.2019 

Wulff Vorstand: 

Blumberg, Manfred, Marienheide, '13.04.1949 

Bestellt als 

Vorstand: 

Haufer, Thomas, Marienheide, '16.03.1979 

6 

 

b) 

Nicht mehr 

 

a) 

17.01.2022 

Drewke Vorstand: 

Müller, Bernd, Marienheide '08.11.1967 

Nicht mehr 

Vorstand: 

Wottrich, Sven, Marienheide, '24.09.1970 

Bestellt als 

Vorstand: 

vom Hofe, Karl Josef, Marienheide, '25.11.1966 

Bestellt als 

Vorstand: 

Haufer, Reiner, Weht, '01.11.1963 

7 

 

b) 

Nicht mehr 

 

a) 

26.09.2022 

DrevAce Vorstand: 

Haufer, Thomas, Marienheide, '16.03.1979 



09102 SpSch Marienheide lt. ZMI: 09102 SpSch Marienheide e.V. 

Mitglieder ZMI 21 

Abmeldungen 55 Ende 2013 

16 Ende 2014 

Mitglieder LSB 18 Sportschützen Marienheide / 2606002 (kein e.V.) 

(seit 2020 Übernahme aus Vorjahr) 

Eintrag VR 11.01.1929 

VR Nr. 600422 www.g.g4183-3,cle 

Vereinsgericht Köln als Schützenverein Marienheide e.V. 

kein Eintrag Sportschützen Marienheide 

Meisterschaften 

KM 2013 Auflage 11 Starter LG 6 Starter KK 50 m 8 Starter KK 100 m 

freihand 10 Starts LG 1 Start ZiSt 3 Starts KK liegend 

danach keine Tabellen auf Homepage; Kreis 091 aufgelöst 

BM 2016 Auflage 12 Starts freihand 7 Starts 

BM 2017 Auflage 13 Starts freihand 10 Starts 

BM 2018 Auflage 17 Starts freihand 8 Start 

BM 2019 Auflage 13 Starts freihand 8 Starts 

BM 2022 

BM 2023 Auflage 14 Starts freihand 4 Starts 

LVM 2017 Auflage 1 Start freihand 

LVM 2018 Auflage freihand 

LVM 2019 Auflage freihand 

LVM 2023 Auflage freihand 

danach keine Starts bei LVM 

Kreisligen 

2012 Auflage 10 Starter LG 11 Starter KK 

danach keine Tabellen auf Homepage 

Bezirksligen 

2022 Auflage 5 Starter 

2023 Auflage 5 Starter LG 5 Starter KK  

3 Starts 

3 Starts 
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25 Jahre 
Sportschützen 
Marienheide 

1958 1983 

Rheinischer 
Schützenbund 
Nordstr. 73 

4000 Düsseldorf 

z.H. des Präsidiums 

Marienheide 

16. Februar 1983 

Betreff: 25jähriges Jubiläumsfest der Sportschützen Marienheide 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Die Sportschützen Marienheide feiern am 16. April 1983 ihr 25jähriges 
Bestehen. 

Zu der am 2o.00 Uhr beginnenden Feierlichkeit laden wir Sie hiermit 
recht herzlich ein. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie um 19.3o Uhr in der Turnhalle 
Marienheide, Jahnstraße begrüssen dürften. 

Um eine kurze Benachrichtigung mit Angabe der gewünschten Redezeit 
wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Sportwart) 



Sportschützen 

Vorsitzender: 

Stellv. Vorsitzender: 
Sven Vollmann 

Detlef Leisering 

Erlinghagener Str. 5 

51709 Marienheide 

Tel.: 0171-6855667 

äportschuetzen@schuetzenverein-marienheide.de 

Trainingszeiten Schiesstand Marienheide 

Mittwochs 19:00 Uhr — 21:00 Uhr 





Satzungen 

des Rheinischen Schützenbundes 

g    1   

Name und Sitz  
1)Der Verein führt den Namen °Rheinisher Schützenbund e.V." 

Er ist in das Vereinsregister einzutragen und hat seinen Sitz 
am gohnsitz des jeweiligen Präsidenten, z.Z. Bonn. 

2)Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
Er erstrebt keinen Gewinn und verfolgt ausschliesslich und un-

 

mittelbar gemeinnützige Zwecke. 

§ 2 
Zweck 
ITIZr Zweck des Rheinischen Schützenbundes ist der freiwillige 

Zusammenschluss aller rheinischen Schützen zur Pflege und 
Hebung des Schiesspottes als Leibesübung und des traditionellen 
deutschen Schützenwesens. 

2) Der Förderung des Bundeszweckes soll insbesondere dienen: 
a)eine einheitliche Schiess- und Wettkampfordnung, 
b)Austragung von alljährlichen Bundesmeisterschaften, 
c)die Abhaltung von in regelmässigen Abständen stattfindenden 

rheinischen Bundesschiessen in allen Sportwaffenarten, 
d)Versicherungs- und Rechtsschutz seiner Mitglieder, 
e)Förderung der Schützenpresse, 
f)Aufklärung der Öffentlichkeit über den Schiessport und seine 

Tradition, 
g)Unterstützung und Beratung der Bundesbehörden in schiessportlichei. 

Fragen. 

§3 

Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft  

1)Mitglied des Rheinischen Schützenbundes können nur werden, 
Schützenvereine,Bruderschaften, Gesellschaften und Gilden, (fortab 
Vereine genannt) die den Schiessport als Leibesübung betreiben 
und regelmässig Zbungs- und ettschiessen abhalten. 

2)Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Das Aufnahme-
gesuch muss schriftlich bei dem geschäftsführenden Vorstand ein-
gereicht werden, der darüber entscheidet. Gegen dessen Entschei-
dung steht dem Gesuchsteller die Beschwerde an den B e i r- a t 
zu. 

3)Einzelpersonen, die sich um das Schützenwesen hervorragende 
Verdienste erworben haben, können durch den GB)Lei»..1t9mek 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

Beweis 13:



§ 5 

Rechte und Pflichten  

1) 

hat, hat in der Delegiertenversammlung eine Stimme. 

Die Rechte der Vereine werden durch stimmberechtigte Vertreter 
(Delegierte) ausgeübt. Jeder Verein, der den Bundesbeitrag bezahlt 

2)Das Stimmrecht wird durch einen schriftlich Bevollmächtigten aus-
geübt. Das Stimmrecht kann nicht auf einen anderen Verein über-
tragen werden. 

3)Die Vereine sind verpflichtet, die Interessen des Bundes zu wahren 
und den Bundesbeitrag pünktlich zu zahlen. Solange ein Verein den 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Bund nicht nachgekommen ist, 
ruht sein Stimmrecht. 

4)Der Jahresbeitrag wird jährlich von der Delegiertenversammlung 
festgesetzt, ebenso die Fälligkeit. 

5)Die Vereine sind verpflichtet, jährlich, spätestens 14 Tage vor 
der Delegiertenversammlung, die Zusammensetzung ihrer Vorstand-
schaft und die Zahl der in ihnen organisierten Schützen zu Beginn 
des Geschäftsjahres bekannt zu geben. 

§ 6 

Verlust der Mitgliedschaft  

1) Die Mitgliedschaft beim Rheinischen Schützenbund erlischt durch 
Austritt oder Ausschluss. 

2) Der ..:ustritt ist nur für den Schluss des Kalenderjahres zulässig 
und muss spätestens drei Monate vorher schriftlich erklärt werden. 

3) Der Ausschluss eines Vereines kann erfolgen, wenn Tatsachen vor—
liegen, durch die dieser wiederholt oder schwer gegen die Satzungen 
des Rheinischen Schützenbundes oder einen Beschluss eines Bundes—
organes verstossen, oder die Interessen des Bundes gefährdet hat. 
Leber den Ausschluss entscheidet derBeirat auf Antrag des 
geschäftsführenden Vorstandes. Gegen die 1!;ntscheidung ist Beschwer-

 

de an die Delegiertentarsammlung zulässig. 
Vor jeder Entscheidung ist das auszuschliessende Mitglied zu hören 
und ihm Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. 
In Sonderfällen kann der Rheinische Schützenbund nach Anhörung 
des Vereines auch unmittelbar einzelne Schützen ausschliessen. 

4) Der Verlust der Mitgliedschaft berührt nicht die Verpflichtung 
zur Beitragszahlung für das laufende Kalenderjahr. 

Kein Mitglied hat .taispruch auf das Vermögen des Bundes. 
Beiträge, freiwillige Spenden, Umlagen und ähnliche Leistungen 
werden im Falle des Ausscheidens nicht zurückerstattet. 

6) Bei Verlust der Mitgliedschaft verliert der Verein die Anerkennung 
und alle Rechte, die sich aus der Zugehörigkeit zum Rheinischen 
So.ützenbund ergeben. 

5) 



§ 7 

Gliederung des Bundes  

Der Rheinische Schützenbund gliedert sich in Gebiete, (Süd,Mitte,Nord) 
Bezirke und Kreise. 

§ 8 

Bundesorgane  

Die Organe des Rheinischen Schützenbundes sind: 

a)der geschäftsführende Vorstand, 
b)der lueoNmemmezem«,Beirat, 
c)die Delegiertenversammlung. 

§ 9 

Geschäftsführender Vorstand  

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 

a)dem Präsidenten, 
b)zwei stellvertretenden Präsidenten 
c)dem Schriftführer, 
d)dem Bundesschatzmeister, 
e)dem Vorsitzenden der Schiessordnungskommission. 

2)Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des BGB. 
Je zwei Vorstandsmitglieder, unter denen sich stets der Präsident 
oder einer der beiden Stellvertreter befinden muss, vertreten den 
Bund gerichtlich und aussergerichtlich. Die Mitglieder des geschäfts-
führenden Vorstandes können sich im Innenverhältnis gegenseitig 
vertreten. 

3)Der Präsident beruft die Sitzungen ein und leitet die Verhandlung. 
Der Schatzmeister verwaltet das Vermögen des Bundes gemeinsam mit 
den anderen Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes. 
Für ordnungsmässige Buchführung und Geldanlage ist Sorge zu tragen. 
Jährlich hat eine Prüfung der Bücher durch die Kassenprüfer zu 
erfolgen. Alle Prüfungsberichte sind den Gesamtvorstandsmitgliedern 
innerhalb von vier Wochen nach erfolgter Prüfung zuzustellen. 

4)Über die Verhandlungen des geschäftsführenden Vorstandes ist ein 
Protokoll anzufertigen. 

5)Die Mitglieder des geschäftsführenden Vdrstandes werden von der 
Delegiertenversammlung auf die Dauer von jeweils drei Jmhren ge-
wählt. Die 'Jahl des Präsidenten und seiner zwei Stellvertreter 
erfolgt in geheimer Wahl durch Stimmzettel. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhalten hat. 
Der Präsident ist jedoch nur gewählt, wenn er mehr als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht keiner diese 
Stimmenzahl, so entscheidet die Stichwahl zwischen den Beiden, 
die die meisten Stimmen erhalten haben. 



6)Zur Erledigung der laufenden Bundesgeschäfte wird von dem geschäfts-
führenden Vorstand eine Geschäftsstelle eingerichtet mit einem 
Geschäftsführer. Dieser wird durch den geschäftsführenden Vorstand 
bestellt, mit Zustimmung des Beitates. 
Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des geschäftsführenden 
Vorstandes und des Beirates beratend teil. 

7)Zu einer Verfügung über das Bundesvermögen ist der geschäftsführende 
Vorstand nur auf Grund einer Ermächtigung durch die Delegierden-
versammlung befugt, soweit es sich nicht um die Bereitstellung der 
laufenden Ausgaben handelt. 

8)Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben das Recht, 
an allen Sitzungen der Vereine teilzunehmen. Ihnen ist auf Verlangen 
zu jedem Punkt der Tagesordnung das Wort zu erteilen. 

9)Der geschäftsführende Vorstand haftet für das Bundesvermögen. 
Jedem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes steht das Recht zu, 
jederzeit in die Geschäftsführung in allen Teilen Einsicht zu nehmen. 

10 

Beirat  

1) Der Beirat besteht aus: 

a)den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes, 
b)den gewählten Vertretern der Bezirke. 

2) Der Beirat wird vom Präsidenten mindestens zweimal im Jahr einberufen. 
Mit der schriftlichen Einberufung, die mit 14 tägiger Frist zu er-
folgen hat, ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben. 
Der Beirat muss vom Präsidenten einberufen werden, wenn dies vier 
Mitglieder des Beirates schriftlich verlangen, unter Angabe und des 
Zweckes und der Gründe für die Einberufung. 
Erfolgt die Einberufung nicht innerhalb 14 Tagen nach der Antrag-
stellung, können die Antragsteller selbst den Beirat einberufen. 

3) Der Beirat ist zuständig zur: 

a)Beratung des geschäftsführenden Vorstandes in allen wichtigen 
Angelegenheiten, 

b)Bestellung von Sonderausschüssen zur Erledigung bestimmter 
Angelegenheiten, 

c)Erledigung aller Bundesgeschäfte, die nicht dem Geschäftsführen-
den Vorstand ader der Delegiertenversammlung übertragen sind, 

d)Genehmigung von Geschäftsordnungen für die Bundesorgane, sowie 
von sonstigen Ausführungsbestimmungen, 

e)rahl der Schiessordnungskommission und Genehmigung der von dieser 
vorzulegenden Schiessordnung, bezw. Änderung derselben, 

f)Abberufung von Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes oder 
Beirates, die für den Bund nicht mehr tragbar erscheinen. 

.je In dieser Weise abberufenen Mitgliedern steht das Recht der 
Beschwerde an die Delegiertenversammlung zu, 

g)`Mahl des ltestenrates, bestehend aus einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzenden, 

h)Entscheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen des geschäfts-
führenden Vorstandes, 

i)Wahl des Festortes für das Bundesschiessen. 



4) Bei Beschlussfassung des Beirates entscheidet einfache Stimmenmehr—
heit. Über die Sitzungen ist ein Protokoll anzufertigen. 

§ 11 

Delegiertenversammlung  

1) Die Delegiertenversammlung ist das oberste Bundesorgan. 
Sie tritt jährlich einmal in den ersten neun Monaten des Geschäfts-
jahres zusammen und wird vom Präsidenten einberufen unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen. 

b1
2) Die Delegiertenversammlung imemanteldegzeäx besteht aus: 

den Mitgliedern des Beirates 
den gewählten Delegierten der Vereine gemäss § 5 lbs. 1 

3) Die Delegiertenversawmlung ist zuständig für: 
a)die fahl und die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes, 
b)die Wahl von zwei Rechnungsprüfern, 
c)Festsetzung des Bundesbeitrages, 
d)Genehmigung des vom Bundesschatzmeister vorzulegenden Haushalts-

planes, 
e)Satzungsänderungen, 
f)An- und Verkauf von Grundstücken und belehnung von solchen, 
g)Auflösung des Rheinischen Schützenbundes. 

4) Die Versammlung der Delegierten wird vom Präsidenten geleitet. 
aber den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 

5) Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung muss einberufen werden, 
wenn das Interesse des Bundes es mg erfordert, oder wenn die Hälfte 
der Mitglieder des Beirates, oder ein Drittel der stimmberechtigten 
Delegierten es schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt 

6) Anträge zur Delegiertenversammlung müssen mindestens zwei T:ochen 
vorher bei der Geschäftsstelle eingereicht und von dieser dem Beirat 
mitgeteilt werden. Bei verspäteter Einreichung entscheidet die Ver-
sammlung über die Zulassung. 

§ 12 

Schiessordnungskommission  

Die Schiessordnungskommission besteht aus dem Vorsitzenden, der von der 
Delegiertenversammlung gewählt wird und von je einem Mitglied für die 
im Bund geführten Sportwaffen, welche vom Beirat bestimmt werden. 

13 

Ältestenrat  

Der iatestenrat besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, 
Die vom Beirat gewählt werden. 
Der l'atestenrat hat die Aufgabe, 
über Streitigkeiten zwischen Vereinen oder Streitigkeiten persönlicher 



Art zwischen Angehörigen verschiedener Vereine zu entscheiden. Die 
Streitteile haben das Recht, je einen weiteren Beisitzer zu bestimmen 
und zu entsenden. 

§ 14 

`,zahlen und Abstimmungen  

1)Bei Wahlen und Abstimmungen soll Einstimmigkeit angestrebt werden. 
Grundsätzlich entscheidet einfache Stimmenmehrheit. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. 

2)Bei Abstimmungen in der Delegierten versammlung haben die Mitglieder 
des B e e's. neben den Delegierten je eine Stimme. 
Bei Satzungsänderungen oder bei Beschlussfassung über die Auflösung 
des Bundes ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. 

§ 15 

Ehrenamtliche Tätigkeit daue Funktionäre  
Beirat 

Der geschäftsführende Vorstand und der essamtwomnämiä üben ihre Tätig-
keit für den Bund ehrenamtlich aus. Lediglich im Interesse des Bundes 
entstandene Reisekosten und Tagegelder werden bezahlt. Keine Person 
darf durch unverhältnismässig hohe Verwaltungsausgaben bevorzugt werden. 

16 

Auflösung  

Im Falle der Auflösung des Rheinischen Schützenbundes ist das gesamte 
Vermögen dem Deutschen Schützenbund e.V. zu übereignen, mit der Auf-
lage, es für Zwecke des deutschen Schiessportes zu verwenden. 

K ö 1 n, Delegiertentag am 31. März 1952 

Der geschäftsführende Vorstand: 

2. P- cAii.5.4.545e 
telIvertr. Präsig ent äsident 

fs-A-07n7n, 
1. steZlvertr. P 

Schatzmeister c riftführer. 
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info@rsb2020.de 

Von: info@rsb2020.de 

Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 09:04 

An: 'sherpens@aol.com' 

Betreff: WG: Faire Mitgliedschaft 

Anlagen: 09 1 02 Faire Mitgliedschaft_Sportschützen Marienheide.pdf 

Von: info@rsb2020.de 
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 09:01 

An: 'sportschuetzen@schuetzenverein-marienheide.de' <sportschuetzen@schuetzenverein-marienheide.de> 

Betreff: Faire Mitgliedschaft 

Sehr geehrter Herr Vollmann, 

anbei erhalten Sie ein Anschreiben unseres Präsidiumsmitglieds Frau Hilde Mehlkopf. 

Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Düx 
Sachbearbeiterin 

Rheinischer Schützenbund e. V. 1872 
Am Förstchens Busch 2 B, 42799 Leichlingen 
Telefon: (02175) 1692-0 ; Telefax: (02175) 1692-29 
E-Mail: info@rsb2020.de — Homepage: www.rsb2020.de 

Anmeldung RSB-Newsletter: 
Interesse an aktuellen Neuigkeiten aus dem Schützenwesen, Anmeldemöglichkeiten und Veranstaltungen des 
Rheinischen Schützenbundes e.V.? Dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren wöchentlichen RSB-Newsletter. 
Zum Anmeldelink gelangen Sie über die Fußzeile unserer Homepage mit diesem Link. 

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln (IBAN: DE46 3705 0299 0371 5508 10; BIC: COKSDE33) Steuernummer 230/5724/2521 - Vereinsregister Amtsgericht Köln: 
VR 401903 

Vorstand § 26 BGB: Präsident: N.N; Vizepräsidenten: Achim Veelmann, Joachim Mehlkopf, N.N.; Vizepräsident Tradition und Brauchtum: Eckhard Wilms; 
Landesschatzmeister: Egon Beckmann; Landessportleiter: Norbert Zimmermann; Landesjustiziar: Robert van Eisern; Landesjugendleiter: Stephan Oesterbeck; 
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Beweis 14:



info@rsb2020.de 

Von: info@rsb2020.de 

Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2023 09:01 

An: 'sportschuetzen@schuetzenverein-marienheide.de' 

Betreff: Faire Mitgliedschaft 
Anlagen: 09 1 02 Faire Mitgliedschaft_Sportschützen Marienheide.pdf 

Sehr geehrter Herr Vollmann, 

anbei erhalten Sie ein Anschreiben unseres Präsidiumsmitglieds Frau Hilde Mehlkopf. 

Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Düx 
Sachbearbeiterin 

Rheinischer Schützenbund e. V. 1872 
Am Förstchens Busch 2 B, 42799 Leichlingen 
Telefon: (02175) 1692-0 ; Telefax: (02175) 1692-29 
E-Mail: info@rsb2020.de — Homepage: www.rsb2020.de 

Anmeldung RSB-Newsletter: 
Interesse an aktuellen Neuigkeiten aus dem Schützenwesen, Anmeldemöglichkeiten und Veranstaltungen des 
Rheinischen Schützenbundes e.V.? Dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren wöchentlichen RSB-Newsletter. 
Zum Anmeldelink gelangen Sie über die Fußzeile unserer Homepage mit diesem Link. 
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Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 
 

 

Rhein. Schützenbund • Am Förstchens Busch 2 b • 42799 Leichlinnen 

Sportschützen Marienheide (09102) 
z.Hd. Herrn Sven Vollmann 

E-Mail: sportschuetzeneschuetzenverein-ma-
rienheide.de  

Ansprechpartner: Franziska Düx 
Funktion: Sachbearbeiterin 

Telefon: 02175 1692-0 
Telefax: 02175 1692-29 
E-Mail: duex@rsb2020.de 

Internet: www.rsb2020.de 

Datum: 25.10.2023 

Faire Mitgliedschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

laut § 4 der Satzung des Rheinischen Schützenbundes können nur gemeinnützige, ins Vereinsregister eingetragene 
Schützen-, Schießsport- und Bogenvereine Mitglied sein. 

Bei Einsicht Ihrer Daten in der ZMI-Datenbank stellten wir fest, dass Sie diese Kriterien nicht erfüllen. 
Da kein Eintrag Ihres Vereins ins Vereinsregister vorgenommen wurde, bitten wir Sie um Übersendung des Freistel-
lungsbescheides zur Körperschaftssteuer von Ihrem Finanzamt. Dieser Nachweis ist wichtig, da der im Mitglieds-
beitrag enthaltene Versicherungsschutz nur bei Gemeinnützigkeit gewährt wird. 

Wir bitten um Übersendung bis zum 15.11.2023. 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte unser Präsidiumsmitglied, Frau Hilde Mehlkopf (info@rsb2020.de) 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Franziska Düx 
Sachbearbeiterin 

Rheinischer Schützenbund e.V. Telefon 02175 1692-0 Kreissparkasse Köln Vereinsregister 
Am Förstchens Busch 2 b Telefax 02175 1692-29 IBAN DE46 3705 0299 0371 5508 10 Amtsgericht Köln 
42799 Leichlingen info@rsb2020.de BIC COKSDE33XXX VR 401903 
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